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§ 4 Oö. SDLG § 4
 Oö. SDLG - Oö. Sexualdienstleistungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 06.04.2018

(1) Ein Bordell darf nur mit Bewilligung der Gemeinde betrieben werden (Bordellbewilligung). Jede wesentliche

Änderung des Bordellbetriebs bedarf vor ihrer Ausführung ebenfalls der Bewilligung.

(2) Die Bewilligung ist zu erteilen, wenn die persönlichen (§ 5) und sachlichen (§ 6) Voraussetzungen erfüllt sind. Sie ist

zu befristen, mit Au8agen oder unter Bedingungen zu erteilen, soweit dies zur Wahrung der ö:entlichen Interessen

sowie zur Wahrung der Interessen der Personen, welche die Sexualdienstleistungen anbahnen oder ausüben,

erforderlich ist.

(3) Ergibt sich bei einem bewilligten Bordell, dass mangels entsprechender behördlicher Au8agen und Bedingungen

oder trotz Einhaltung der vorgeschriebenen Au8agen und Bedingungen den Anforderungen dieses Landesgesetzes

oder einer danach erlassenen Verordnung nicht entsprochen wird, hat die Behörde die zur Beseitigung dieser

Auswirkungen erforderlichen anderen oder zusätzlichen Au8agen und Bedingungen auch nach Erteilung der

Bordellbewilligung vorzuschreiben. Soweit solche Au8agen und Bedingungen nicht zur Vermeidung einer Gefahr für

das Leben, die Gesundheit oder die körperliche Sicherheit von Menschen erforderlich sind, dürfen sie nur

vorgeschrieben werden, wenn sie nicht unverhältnismäßig sind, vor allem, wenn der mit der Erfüllung der Au8agen

und Bedingungen verbundene Aufwand nicht außer Verhältnis zu dem mit den Au8agen und Bedingungen

angestrebten Erfolg steht.
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